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Vielversprechendes Experiment eines amerikanischen Jugendrichters

Von Fred Sondern

Es war an einem Abend im September letzten
Jahres, als Chefrichter Irving Ben Cooper vom
New Yorker Court of Special Sessions — einem
der grössten Strafgerichtshöfe der Vereinigten
Staaten — ein Experiment begann, das noch kein
Richter vor ihm unternommen hatte.

Die sonst von Menschen wimmelnden Korridore
des Gerichtsgebäudes lagen an diesem Abend
verlassen da — bis auf einen, auf dem 27 junge
Burschen und Mädchen im Alter von siebzehn bis
neunzehn Jahren warteten. Sie alle waren kürzlich
kleinerer Vergehen für schuldig befundene
«Erstverurteilte».

Die 27 jungen Leute machten einen nervösen
Eindruck, als sie, einer hinter dem andern, den
rings von Büchern umgebenen Amtsraum des
Chefrichters betraten. Sie hatten sämtlich drei Jahre
Bewährungsfrist erhalten und mussten sich als
«Probanden», wie es in der Gerichtssprache heisst,
während dieser Zeit regelmässig bei einem
Bewährungshelfer melden, um über ihre Tätigkeit, ihren
Umgang, ihr Leben im allgemeinen Rechenschaft
abzulegen. Und sie wussten, ihre Straftat war noch
nicht gesühnt; kamen sie den strengen Weisungen
nicht nach, so konnten sie jederzeit wieder vor

Gericht gestellt, abgeurteilt und ins Gefängnis
geschickt werden.

Die Gruppe war ohne nähere Erklärung
zusammengerufen worden. Einige glaubten, sie sollten

hinter schwedische Gardinen gesteckt werden;
andere erwarteten ein Verhör; alle hatten sich auf
Unangenehmes gefasst gemacht. Die Gesichter
spiegelten noch den Schock wider, den die Erlebnisse

der letzten Zeit diesen jungen Menschen
versetzt hatten —• die Demütigung der Festnahme, das
Polizeirevier, das Entsetzen der Angehörigen und
Freunde, die sich aus Scham zurückzogen, die
Untersuchungshaft, die Verhandlung.

«Führen Sie bitte die Gäste herein», sagte Richter

Cooper zu seiner Sekretärin. Acht Personen
betraten den Raum. Sie waren nur wenig älter als
die Probanden und machten einen gepflegten
Eindruck. Die jungen Leute empfingen sie mit
feindseligen Blicken. «Auweh», murmelte ein Jüngling,
der hingelümmelt auf seinem Stuhl sass, «jetzt
werden noch mehr Salbader auf uns losgelassen».

Richter Coopers Gäste waren «Absolventen»,
wie er sie nennt— Exprobanden, die durch die
Mühle gegangen und, aus der Bewährungsaufsicht
entlassen, beruflich vorangekommen und glückli-
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